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— z6s —

tigtcn Zweck erfüllen fell, in keiner andern als der

vorgeschlagene» Form geschehen kann. Jede Abwei.

chung von derselbe»/ so wie icdcr Aufschub einer Ent-
schcidung über eine keines Aufschubs empfängliche

Maßregel/ müßte daher zum Beweise diene»/ daß

auch das lczte Hülssmittel / das zur Rettung des Va-
tcrlandes in Eure Hände gegeben ist, von Euch vcr-

worsen und zurückgestoßen werde.

Gruß und Hochachtung!
Der Präsident des Vollzichungsausschusses,

Fin sle r.

Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Secr.
Mou sso u.

Gesetzesvorschlag.
Auf die Botschaft des Vollz. Ausschusses le.

In Betrachtwg, daß sowohl der gegenwärtige

Zustand der; öffentlichen Hülfsquellcn als der vorzu-
bereitende Uebergang zu einer neuen Landesverfassung
die Verminderung der gesetzgebenden Räthe durchaus

nothwendig macht —
Hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
i. Die gesetzgebenden Räthe sind von nun an vertaget.

An ihre Stelle wird ein gesetzgebender Rath tre-

ten, der aus 4z Mitgliedern bestehen soll.

z. Zu dem Ende wird der Vollzichungsausschuß so-

gleich nach dem Empfange dieses Dekrets z; Mit-
glieder aus der bisherigen Gesetzgebung wählen.

4- Unmittelbar nach ihrer Zusammenberusung wird
cr seine Gewalt niederlegen und die bisherigen

Mitglieder desselben werden in den gesetzgebenden

Ralh cintres,
5. DchttW HM Meise conffituirte gesetzgebende Rath

wird noch acht Mitglieder, die au5 der ganzen

Nation genommen werden sollen, zu sich ernennen,
und die allfällig durch Demißion ledig werdenden

Stellen wieder besetzen.

6. Hierauf wird er die Erwählung eines neuen Volk,

zichungsraths, der aussieben Mitgliedern bestehen

und aus seiner eignen Witte gewählt werden soll,

vornehmen.

7. Der gesetzgebende Rath wird die Gewalt, welche

der zte Titel der Constitution zweyen Abthei.
klingen der Gesttzgcdung gemeinschaftlich übertragen

hat, nngcrheilt, jedoch übrigens mit den nemli-
chcn Rechten und Wichten ausüben.

8. Der Vollzichungsralh. wird diejenige Gewalt

welche der à Tiicl ter Constitution dem Voll-
zichungsblrettorium übertragen hat, und zwar imtv
den nemiichen Rechten und Wichten ausüben.

9. Der gesetzgebende Rath wird jeden dnrch die'
Stimmenmehrheit von ihm angenommenen Gesetzes--

Vorschlag sogleich dem Vollziehungsrach mittheilen,,
um dessen Befinden darüber zu veruehmem

10. Der Aolljiehunasrath ist gehalten, dieseS Best«--
dc» bey vorhandenen Dringlichkeitserklärungen',
inner 2mat 24 Stunden sonst aber inner 10-Ta»'
gen der Gesetzgebung zukommen zu lassen,

11. Nach geschehener Anhörung desselben wird der'
gesetzgebende Rath je nach den Umständen eine'
neue Bcrathschiagung, auf jeden Fall aber eine'
zweyte Abstimmung über den Gesetzesvorschlag!

vornehmen, wodurch allein dieser zum wirklichen-
Gesetz erwachsen kann. M

12. Beyde Behörden werden so langest!« Mrrjchtilng!
bleibe», bis eine neue Landcsverfassung entworfen,,
von der helvetischen Nation angenommen, und im
Ausübung gebracht seyn wird.

Gesetzgebu ng.
S e na t, 6. A u g n ff»-

Präsident: Attenh oser.
Der grosse Rath theilt den Auszug aus seinem Pro--

tokoll, betreffend die Loosoperation vom isten August!
mit.

Ferner theilt derselbe cine Petition verschiedener Gest

meinden aus dem Canton Lugano, mit, welche die!

Wiederherstellung der republ. Autoritäten die Anhak-

tung zur Rechmingablegung der provisorischen Regie--

rung, und die Exekution des Gesetzes über die Äbschas»--

fung der Zehudcn verlangt.

Petto laz steht in dieser Bittschrift einen' B'e-'
weis, daß die Vollziehung und auch die Gesetzgeber,,

in Betreff der Bereitwilligkeit der Bewohner der j take.

Cantoue den Zehnden zu bezahlen, seyen übel berici,--
ter worden; er stimmt zur Nückiveisung an die Voll--
Ziehung-

Eine Botschaft der Vollziehung wird verlesen, neb st?

Beschluß vom zi. Juli, wodurch die Befreynng von'
den Einregistrirungsgebühren, so der.Gememd' MSrfs
ertheilt worden, auf den Mümzip. Bezirk ausgMlMt
und auf 12 Jahr eingeschränkt wird,

(Die Forts, folgt.),
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